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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

P e r s o n a l v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2017/073 
freigegeben am 26.04.2017 

 
Stab Datum: 24.04.2017 
Sachbearbeiter/in: Essen, von, Dieter  
 

Wiederwahl des Ersten Gemeinderates als Beamter auf Zeit 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
N 30.05.2017 Verwaltungsausschuss 
Ö 20.06.2017 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Herr Erster Gemeinderat Günther Henkel, geboren am 23.12.1961 in Oldenburg, 
wird das Amt des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters übertragen und unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 8 Jahren vom 
01.01.2018 – 31.12.2025 zum Ersten Gemeinderat ernannt. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Gemäß § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Rastede wird das Amt des allgemeinen 
Vertreters des Bürgermeisters unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
übertragen. Die Dauer einer Amtsperiode beträgt gemäß § 109 Abs. 1 S. 1 Nieder-
sächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 8 Jahre. Gegenwärtig ist 
Herrn Erster Gemeinderat Günther Henkel das Amt des allgemeinen Vertreters über-
tragen, dessen Amtsperiode im Rahmen des derzeit bestehenden Zeitbeamtenver-
hältnisses mit Ablauf des 31.12.2017 endet. 
 
Sofern der Rat gemäß 109 Abs. 1 S. 4 Nr. 1 NKomVG im Einvernehmen mit dem 
Bürgermeister beschließt, für das Amt des allgemeinen Vertreters des Bürgermeis-
ters den bisherigen Stelleninhaber wiederzuwählen, entfällt die ansonsten bestehen-
de Verpflichtung, die Stelle öffentlich auszuschreiben. Hieran anknüpfend unterbrei-
tet der Bürgermeister mit Beschlussvorlage-Nr. 2017/072 den Vorschlag, Herrn Hen-
kel unter Berufung in das Beamtenverhältnis für die Dauer von 8 Jahren zum Ersten 
Gemeinderat wiederzuwählen. Näheres hierzu ist der zuvor in Bezug genommenen 
Beschlussvorlage 2017/072 zu entnehmen. 
 
Die Übertragung des Amtes des allgemeinen Vertreters erfolgt gemäß § 109 Abs. 1. 
S. 1 i. V. m. § 67 NKomVG durch Wahl.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Eine entsprechende Planstelle zur Fortführung des Zeitbeamtenverhältnisses ist ein-
gerichtet. 
 
 
Anlagen: 
 
Keine. 
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